
Neue Chancen durch die private Basis-Rente
Mehr Flexibilität durch Zusatzbausteine

Einmalbeiträge zur Basis-
Rente 
Interessante Effekte für 
Ältere
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Kennen Sie alle Vorteile 
Ihrer IPV-Mitgliedschaft?
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Zum 01.01.2005 wurde eine
neue Form der privaten Al-
tersversorgung eingeführt.
Die Basis-Rente (Rürup-
Rente) soll das sinkende Ren-
tenniveau im Alter ausglei-
chen. Sie ist ein steuerlich
gefördertes Vorsorgeprodukt,
aus dem frühestens ab dem
vollendeten 60. Lebensjahr
eine lebenslange monatliche
Rente gezahlt wird. 

Steuerliche Förderung der
Beiträge
Die Beiträge zur Basis-Rente
können mit einem jährlich
steigenden Prozentsatz als
Sonderausgaben geltend ge-
macht werden (Günstigerprü-
fung ist zu beachten). Im Jahr
2006 beträgt der Sonderaus-
gabenabzug 62 Prozent der
Beiträge bis zu einem Höchst-
betrag von 20.000 EUR
(40.000 EUR bei Zusammen-
veranlagung).
Dieser Prozentsatz erhöht
sich jährlich um zwei Pro-
zentpunkte. Ab 2025 ist der
höchstmögliche Abzugsbe-
trag (100 Prozent) erreicht.

Besteuerung der Rente
Für die Leistungen aus der Ba-
sis-Rente gilt die volle Be-
steuerung. Bis 2040 wird je-
doch ein persönlicher Frei-
betrag gewährt. Danach liegt
der Besteuerungsanteil im
Jahr 2006 bei 52 Prozent. Die-
ser erhöht sich stufenweise bis
zum Jahr 2040 auf 100 Pro-
zent.

Anforderungen an die Basis-
Rente
Als Voraussetzung für die

steuerliche Förderung beste-
hen gesetzliche Verfügungs-
beschränkungen. Die Rente
darf nicht vor Vollendung des
60. Lebensjahres erbracht
werden. Zudem ist die Basis-
Rente nicht vererblich, nicht
übertragbar, nicht beleihbar,
nicht veräußerbar und nicht
kapitalisierbar.
Dies wird häufig als Ein-
schränkung empfunden. Da
die Versicherungswirtschaft
spezielle Lösungsmodelle an-
bietet, ist die Basis-Rente je-
doch flexibler als auf den ers-
ten Blick erkennbar.

Mehr Flexibilität durch 
Zusatzbausteine 
Zusatzbausteine zur Basis-
Rente gewährleisten die Ver-
sorgung der Hinterbliebenen
und die Absicherung bei Be-
rufsunfähigkeit.
Hinterbliebenenabsicherung
Bei einer eingeschlossenen
Hinterbliebenenversorgung
erhält der Ehepartner im To-
desfall eine lebenslange Hin-
terbliebenenrente. Für ver-
sorgungsberechtigte Kinder
kann eine Waisenrente längs-
tens bis zum Alter von 27
Jahren versichert werden.
Berufsunfähigkeitsvorsorge
Diese Zusatzversicherung si-
chert den Erhalt der Leistung
aus der Basisversorgung. Bei
Berufsunfähigkeit sind keine
Beiträge mehr zu zahlen und
es wird, sofern mitversichert,
eine Berufsunfähigkeitsrente
gezahlt.
Wichtig: Die Beitragsteile für
die Zusatzversicherungen
sind im Rahmen der Höchst-
beträge ebenfalls steuerlich

nur Ehepartner und Kinder,
begünstigt werden kann. Zu-
dem wird im Todesfall eine Ka-
pitalleistung erbracht. Durch ei-
nen geringen Mehrbeitrag ge-
winnt die Basis-Rente an Attrak-
tivität.

Vorteile der Basis-Rente auf
einen Blick
� steuerliche Förderung 

durch den Sonderausga-
benabzug

� Hartz IV-sicher
� lebenslange garantierte 

Rente 
� mehr Flexibilität durch Zu-

satzbausteine
� steuerliche Förderung der 

Hinterbliebenen- und Be-
rufsunfähigkeitsabsiche-
rung

� für Selbständige verbes- 
serte Möglichkeit der 
steuerbegünstigten Alters-
vorsorge

Haben wir Ihr Interesse an der
Basis-Rente geweckt?
Ihr Versicherungsfachmann
erstellt Ihnen gern einen per-
sönlichen Versicherungsvor-
schlag.
Wünschen Sie weitere Infor-

mationen, können Sie diese
per Coupon � anfordern.

absetzbar. Die Leistungen
werden nur in Form von Ren-
tenzahlungen erbracht.

Ergänzende Risikolebens-
versicherung bietet Vorteile
Damit im Todesfall das vor-
handene Kapital nicht verlo-
ren geht, kann eine ergän-
zende Risikolebensversiche-
rung abgeschlossen werden. 
Aus ihr können im Todesfall
auch andere Personen als die
gesetzlich Vorgegebenen be-
günstigt werden. Somit ist es
möglich, an Familie oder
Dritte auch Kapital zu übertra-
gen. Es gibt zwei Varianten:
Vor Rentenbeginn
In der Aufschubzeit vor Ren-
tenbeginn ist es möglich, die
Risikopolice mit steigender
Versicherungssumme zu ver-
einbaren. So sind die vor Ren-
tenbeginn geleisteten Beiträge
zur Basis-Rente im Todesfall
sicher.
Nach Rentenbeginn
Eine Risikoversicherung mit
fallender Summe schützt das
Kapital für die Hinterbliebe-
nen.
Wichtig: Die Kombination
führt zu mehr Flexibilität, da
jede beliebige Person, nicht

!

Neugierig auf die Basis-Rente?

Betriebliche Altersversor-
gung nach wie vor attraktiv
Steuerliche Behandlung im
Vergleich
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Einmalbeiträge zur Basis-Rente
Interessante Effekte für Ältere

IPV-INTERN

Mit der Basis-Rente ergeben
sich besonders für rentennahe
Jahrgänge interessante Rendi-
temöglichkeiten. Neu ist, dass
nicht nur laufende Beiträge,
sondern auch Einmalzahlun-
gen oder wenige hohe Prä-
mien vor Rentenbeginn steu-
erbegünstigt für das Alter
angelegt werden können.

Die Vorteile entstehen aus
dem günstigen Verhältnis zwi-
schen der steuerlichen Ab-
setzbarkeit der Beiträge und
der noch relativ niedrigen Be-
steuerung der Renten.

Interessante Alternative
Personen, die die Rente be-
reits im Blick haben und vor-
handenes Kapital für die Al-
tersversorgung anlegen möch-
ten, sollten die Basis-Rente in
Betracht ziehen.

Bot sich dieser Zielgruppe für
die Anlage von Einmalbeiträ-
gen bisher vorwiegend die so-
fort beginnende private Ren-
tenversicherung an, stellt die
Basis-Rente jetzt eine inter-

essante Alternative dar. Der
besondere Vorteil liegt darin,
dass auch Einmalbeiträge,
zum Beispiel die Ablaufleis-
tung einer Lebensversiche-
rung, steuerlich absetzbar
sind. So können im Jahr 2006
Beiträge zur Basis-Rente in
Höhe von 62 Prozent des
Höchstbetrages (20.000 EUR,
40.000 EUR bei Zusammen-
veranlagung) steuerlich gel-
tend gemacht werden. Dem-
gegenüber steht bei Renten-
bezug im Jahr 2006 ein Be-

steuerungsanteil der Rente
von 52 Prozent (siehe Seite 1).

Attraktive Rendite
Renditebetrachtungen zeigen,
dass bei einer relativ kurzen
Vertragslaufzeit bis Renten-
beginn attraktive Steuerrendi-
ten möglich sind. So ergibt
sich zum Beispiel bei einer
Beitragszahlung in eine Basis-
Rente im Jahr 2009 und dem
ersten Rentenbezug daraus im
Jahr 2010 eine Nachsteuer-
rendite für die Einmalzahlung

von circa neun Prozent
(Quelle: Fischer/Hoberg, BetrAV
2005, Seite 511 ff.).

Grundsätzlich gilt: Je näher die
Einmalzahlung am Rentenbe-
ginn liegt, desto höher ist die
Rendite.
Sollen Beiträge angelegt wer-
den, die oberhalb der steuerli-
chen Höchstbeträge liegen, ist
es aus Renditegesichtspunkten
sinnvoll, die Beitragszahlung
auf zwei oder drei Jahre vor
Rentenbeginn aufzuteilen.

Für ältere Beitragszahler bietet
sich die Basis-Rente als inter-
essante Variante der Altersver-
sorgung an. Gesetzliche Ein-
schränkungen bei den Gestal-
tungsmöglichkeiten, wie zum
Beispiel die fehlende Vererb-
barkeit, können durch Zusatz-
versicherungen ausgeglichen
werden (siehe Seite 1).

Weiterführende Informatio-
nen können Sie über den Cou-
pon � anfordern.

! 

Im Schreiben vom 20.09.05
hat das BMF zu einigen Zwei-
felsfragen in der praktischen
Umsetzung des Alterseinkünf-
tegesetzes Stellung genom-
men. Bedeutsam sind die Re-
gelungen zur pauschalbe-
steuerten Direktversicherung.
So bleibt im Fall eines Versi-
cherungsnehmerwechsels auf
einen neuen Arbeitgeber die
Pauschalbesteuerung nach 
§ 40b EStG bestehen, sofern
keine wesentlichen Vertrags-
änderungen vorgenommen
werden. Sie findet auch weiter
Anwendung, wenn im Zuge
eines Versicherungsnehmer-
wechsels auf einen neuen Ar-
beitgeber die Direktversiche-
rung ebenfalls auf einen neuen

Stellungnahme des Bundesministeriums der 
Finanzen (BMF) zur pauschalbesteuerten 
Direktversicherung

Versicherer übertragen wird.
Wird eine pauschalbesteuerte
Direktversicherung nach Aus-
scheiden zunächst privat
fortgeführt und erfolgt im An-
schluss ein Versicherungsneh-
merwechsel auf einen neuen
Arbeitgeber, bleibt es bei der
Besteuerung nach § 40b EStG. 
Im Hinblick auf die Förderung
der Mitnahmemöglichkeiten
von Verträgen der betriebli-
chen Altersversorgung hat das
BMF mit diesen Regelungen
für die Direktversicherung die
Umsetzung in die Praxis er-
leichtert. 

Das BMF-Schreiben können
Sie über den Coupon � an-
fordern.
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Mitgliederversammlung 
des IPV und IHV

Die Mitglieder des Industrie-
Pensions-Verein e.V. und In-
dustrie-Hilfsverein e.V. sind
eingeladen, am 04.07.06
um 11:00 Uhr, im Haus der
Deutschen Wirtschaft, Breite
Straße 29, 10178 Berlin, an
den Mitgliederversamm-
lungen teilzunehmen.

Die Tagesordnungen werden
ab Mai u.a. im Internet unter
www.ipv.de veröffentlicht. 
Falls Sie teilnehmen möch-
ten, fordern Sie bitte bei Frau
Heike Janßen die Sitzungs-
unterlagen an, Telefon:
(0 44 51) 9 29 - 2 35.
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Die Versorgung im Alter nicht aus den Augen verlieren.
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BRIEF/FAX
Fax: 0 18 05 - 304 308
Tel.: 0 18 05 - 304 307

Hat sich Ihre Anschrift/Kontoverbindung geändert?
Bitte teilen Sie uns Ihre neuen Daten mit.

Kennen Sie alle Vorteile Ihrer IPV-Mitgliedschaft?

Altersversorgung - 
der IPV berät Sie 
neutral und individuell-
nicht nur zu Ihren 
IPV-Versicherungen

� Betriebsrente
Ihnen wurde eine Betriebs-
rente zugesagt oder Sie bezie-
hen bereits eine Rente? Wir
beraten Sie zum Beispiel,
wenn das Unternehmen ver-
äußert wird, die Zusagen
geändert werden oder eine In-
solvenz droht.

� Sozialversicherung
Wir informieren Sie unter an-
derem über Änderungen in
der gesetzlichen Rentenversi-
cherung oder der Beitrags-
pflicht zur gesetzlichen Kran-
kenversicherung.

� Private Vorsorge
Wir unterstützen Sie beim
Aufbau Ihrer Altersversorgung
und der Vermögensbildung.

� Steuertipps
Sie erhalten von uns wertvolle
Steuertipps zu Versorgungs-
fragen, zum Beispiel versi-
cherungstechnische Lösun-
gen bei Abfindungszahlungen 
von Ihrem Arbeitgeber.

Sparen mit unseren
Partnerunternehmen

� Lebens- und Rentenversi-
cherungen
Sie erhalten einen Prämien-
nachlass zu Ihren Lebens-
und Rentenversicherungen.

� Hotelübernachtungen
Sie buchen weltweit Hotel-
übernachtungen zu günstigen
Preisen.

� Gesundheits- und 
Wellnessurlaube
Sie erhalten zehn Prozent Er-
mäßigung auf Gesundheits-
und Wellnessurlaube.

Rat und Hilfe

� Hilfseinrichtungen
Gewährung von finanziellen
Hilfen bei unverschuldeten
Notlagen (z. B. Krankheit, Ar-
beitslosigkeit), wenn der Ver-
sicherungsschutz gefährdet
ist.

� Medizinische Notfallhilfe,
wenn Sie auf einer Auslands-
reise erkranken.

� Gesundheitsberatung,
wenn Sie sich mit gesundheit-
lichen Fragen auseinanderset-
zen müssen.

� Gesundheits-Check,
wenn Sie eine Alternative zur
Vorsorgeuntersuchung beim
Hausarzt suchen.

� Psychologische Beratung, 
wenn Sie schnellen Zugang
zu qualifizierter therapeuti-
scher Hilfe benötigen.

� Pflegeberatung,
wenn Sie in der Familie mit
dem Thema Pflege konfron-
tiert werden.

� Wohnen im Alter,
wenn Sie sich über die ver-
schiedenen Wohnformen und
speziell über Seniorenwohn-
anlagen informieren möch-
ten.

Firmenmitglieder profi-
tieren

� Industrie-Pensions-
Management e.V. (IPM)
Von dem Versorgungswerk 

Industrie-Pensions-Manage-
ment e.V. profitieren insbe-
sondere kleine und mittel-
ständische Unternehmen
durch günstige Konditionen,
die sonst nur großen Indus-
triebetrieben gewährt wer-
den. Dies gilt für alle Durch-
führungswege der betriebli-
chen Altersversorgung sowie
für die private Vorsorge über
das Unternehmen.

Beratung vor Ort

� Verbands- und 
Unternehmens-Service (VUS)
Unser Verbands- und Unter-
nehmens-Service berät Fir-
men und Verbände vor Ort,
um spezielle Lösungen für die
Altersversorgung der Mitar-
beiter bzw. Mitglieder zu erar-
beiten.

Wichtige Informationen

� IPV-Journal, IPV-Report, 
Internet
Wichtige und aktuelle Infor-
mationen zu den Themen
Altersversorgung, Vermö-
gensbildung, Steuertipps und
Gesundheit. 

Mehr unter www.ipv.de


